
 

Ablauf eines ordentlichen Ehenichtigkeitsverfahrens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Beratungsgespräch 

Am Anfang eines Verfahrens steht immer ein Beratungsgespräch  
am Konsistorium. Hier wird sich ein Bild gemacht von der 
Ehe, außerdem werden mögliche Ehenichtigkeitsgründe 

besprochen. 
 

 
Einreichen der „Klage“ 

Sind Gründe für eine mögliche Nichtigkeit der Ehe gefunden 
worden, kann der Betroffene beim kirchlichen Gericht einen Antrag 
auf Feststellung der Nichtigkeit der Ehe einreichen. Hierzu sendet 
er eine selbst verfasste Klageschrift, einen offiziellen Klageantrag 

und weitere Unterlagen an das Konsistorium. 
 

 
Ablehnung der „Klage“ 

Wird der Antrag abgelehnt, findet 
kein Prozess statt. 

Möglichkeit der Einlegung einer 

Beschwerde gegen die 

Entscheidung. 

 
Annahme der „Klage“ 

Wird der Antrag angenommen, 
erfolgt die Festlegung der 

Streitpunkte und die Ladung der 
Parteien. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Beweisaufnahme 

Es werden die Parteien und die Zeugen vernommen. Bei diversen 
Verfahren ist zudem das Gutachten eines Sachverständigen 

anzufordern. 
 

 
Aktenoffenlegung 

Allein die beteiligten Parteien haben Einblick in die 
Akten. Es besteht die Möglichkeit einer 
Stellungnahme oder der Ergänzung des 

Beweismaterials. 
 

 
Aktenschluss 

Die Beweiserhebung wird beendet, die Akten werden drei Richtern 
zur Urteilsfällung überlassen. 

 

 
Erlöschen des Rechtszuges 

Bei Untätigkeit des Klägers, länger als 6 
Monate; bei Feststellung einer 
prozessbeendenden Tatsache  
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Positives Urteil 

Die Ehe ist nicht gültig zustande gekommen. Eine erneute Heirat ist 
nach diesem Urteil möglich, sofern der Ehebandverteidiger keine 

Berufung einlegt. 
 

 
Negatives Urteil 

Die Ehe ist gültig zustande gekommen, eine erneute Heirat ist 
nicht möglich. 

 
 

 
Berufung/ Nichtigkeitsbeschwerde 

Möglichkeit der Parteien, bzw. des Ehebandverteidigers, an die 
nächste Instanz Berufung einzulegen. 

Sollte es während des Verfahrens zu gravierenden Mängeln in der 
Prozessführung gekommen sein, besteht zudem die Möglichkeit 

der Nichtigkeitsbeschwerde gegen das Urteil. 
 


